
 
 
 
 

RAHMENVERTRAG  

 

abgeschlossen zwischen 

 

1. MAKAvA delighted GmbH, FN 388999 h, Alberstraße 9, 8010 Graz, 

 

- im Folgenden auch kurz „Gesellschaft“ genannt -, 

 

2. DI (FH) Michael Franz Josef Wihan, geb. 18.10.1980, Kalmanstraße 3, 4820 Bad Ischl, 

 

- im Folgenden auch kurz „Wihan“ genannt -, 

 

3. DI (FH) Jan Anders Karlsson, geb. 27.09.1980, Körösistraße 61 A/Tür 1, 8010 Graz, 

 

- im Folgenden auch kurz „Karlsson“ genannt -, 

 

- 2. und 3. gemeinsam auch kurz: „Gesellschafter“ genannt – 

 

- 1. bis 3. gemeinsam auch kurz: „Parteien“ genannt – 

 

wie folgt:  
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I. PERSONELLE VERÄNDEURNGEN 
 

1. GESCHÄFTSFÜHRER WIHAN UND ENTLASTUNG 
 

1.1. Wihan scheidet als handelsrechtlicher Geschäftsführer aus der Gesellschaft aus. 

 

1.2. Herr Glawitsch wird zum neuen Geschäftsführer bestellt. 

 
1.3. Wihan wird für die Geschäftsführung die Entlastung erteilt. 

 

1.4. Josef Grandits wird die Prokura erteilt. 

 
 

2. GF-STELLVERTRETUNG 
 

2.1. Die Parteien verpflichten sich zu veranlassen, dass Christian Wihan als sog. „GF 

Stellvertreter“ für Public Relations bestellt wird. 

 

2.2. Klarstellend wird festgehalten, dass mit dieser Stellung keine Organstellung verbunden 

ist und Christian Wihan keine internen Handlungsbefugnisse zukommen sollen. Eine 

Handlungsvollmacht wird ebenfalls nicht eingeräumt. 

 
2.3. Das Entgelt bleibt gleich mit dem Ausstiegsgehalt vom 30.03.2022 und Christian Wihan 

wird nach der Bildungskarrenz mit einer Erhöhung von 3,5% des Gehaltes wieder 

angestellt.  

 

3. ÄNDERUNG VERGÜTUNG KARLSSON & WIHAN 
 

3.1. Der zwischen Karlsson und der Gesellschaft abgeschlossene Beratervertrag wird nicht 

geändert. 

 

3.2. Scheidet Wihan aus der Geschäftsführung aus, hat er das Recht, zu verlangen, dass 

auch mit ihm ein – den Bedingungen des Vertrages mit Karlsson entsprechender – 

Beratervertrag (für den Bereich Marketing) geschlossen wird. 
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3.3. Karlsson und Wihan verpflichten sich ihre Beraterverhältnisse, sobald die MAKAvA 

Holding über die nötige Liquidität, auf die neue MAKAvA Holding GmbH übertragen bzw. 

durch Geschäftsführerbezüge oder ähnliche Bezüge ersetzen. Die nötige Liquidität soll 

durch Lizensierung der Marken MAKAvA gemäß Anhang 1 erzielt werden, wobei vorerst 

ein Betrag von 3,5 cent / Flasche vereinbart wird. Der Betrag ist jährlich am 01.01 am 

Verbraucherpreisindex (VPI) der Statistik Austria anzupassen. Als Basis zu Berechnung 

der Flaschenverkäufe dient das davorgehende Geschäftsjahr und die gesamte 

Produktion bei unserem Lohnabfüller(n). Der Betrag wird monatlich bis zm 05. Des 

Monats an die MAKAvA Holding GmbH überwiesen. 

 

4. GESCHÄFTSFÜHRUNG DURCH GLAWITSCH 
 

4.1. Die Parteien verpflichten sich, Herrn Glawitsch zum allein vertretungsbefugten 

Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen. 

 

4.2. Herr Glawitsch erhält einen fremdüblichen Geschäftsführeranstellungsvertrag, der 

insbesondere folgende Merkmale erfüllt: 

 

- Der Geschäftsführeranstellungsvertrag wird auf unbefristete Dauer mit 6monatiger 

Kündigungsfrist abgeschlossen. 

- Das Entgelt beträgt nach Abzug des Sachbezugs EUR 4000,00 monatlich (14 mal); 

- Nebenerwerbstätigkeiten, die nicht geschäftsschädigend sind, sind zulässig; 

- Die Gesellschaft schließt übliche Versicherungen für Herrn Glawitsch als 

Geschäftsführer ab (Vermögens-, Vermögensschadens- sowie 

Rechtsschutzversicherung). 

 

4.3. Die Parteien verpflichten sich dazu, dass Herr Glawitsch als Geschäftsführer für 

Personalangelegenheiten nach Maßgabe der Geschäftsordnung weisungsfrei gestellt 

wird und die Agenden eines COOs übertragen werden. 

 

4.4. Mit Glawitsch wird vereinbart, dass er weisungsfrei gestellt wird für Neuanstellungen von 

Mitarbeitern. Diese haben nach Kollektivvertrag und mit einer Überbezahlung bis 

maximal 15% des gesetzlich festgelegten Kollektivvertrages zu erfolgen. 

 
4.5. Mit Glawitsch wird vereinbart das er bis auf die bereits bestehende Automatico 

Automaten-Catering GmbH (FN55791g) keine anderen Geschäfte neben der Position 

als Geschäftsführer der MAKAvA delighted GmbH (FN388999h) führt. 
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II. ÄNDERUNGEN AUF GESELLSCHAFTEREBENE 
 

5. MÖGLICHER GESELLSCHAFTER GLAWITSCH 
 

5.1. Die Gesellschafter verpflichten sich, falls sie einvernehmlich Geschäftsführung von 

Herrn Glawitsch zwei Jahre ab seinem Antritt als gut feststellen, ihm eine 

Geschäftsanteil, der einer Beteiligung von 4 % (Punkten) entspricht, an der Gesellschaft 

zu verkaufen. Herr Karlsson steht es frei, zwei % (Punkte) zu verkaufen. Entscheidet er 

sich dagegen, so ist Wihan verpflichtet Herrn Glawitsch die gesamten 4 % (Punkte) zu 

verkaufen. Die Gesellschafter verzichten in diesem Zusammenhang bereits jetzt auf 

Ihrer Zustimmungs-/Aufgriffsrechte. 

 

5.2. Diese Vereinbarung ist kein Vertrag zu Gunsten Dritter. 

 

III. CORPORATE GOVERNANCE 
 

6. FASSUNG EINER GESCHÄFTSORDNUNG 
 

6.1. Die Gesellschafter verpflichten sich hiermit einseitig unwiderruflich, eine übliche 

Geschäftsordnung für die Gesellschaft zu erlassen, in der insbesondere auch die 

Kompetenzen von Glawitsch abgegrenzt werden. 

6.2. Die Geschäftsordnung wird zeitnah nach unterfertigen dieses Vertrages gezeichnet und 

liegt in einer Vorversion auf. 

 
 

7. ÄNDERUNG DES GESELLSCHAFTSVERTRAGES 
 

7.1. Die Gesellschafter verpflichten sich hiermit einseitig unwiderruflich, den 

Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft unverzüglich neu zu fassen, sodass dieser die 

nachstehend zwischen den Gesellschaftern abgestimmte Bestimmungen erhält: 

 

7.2. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft soll ausschließlich wie folgt geändert werden: 

 

- Der Gesellschaftsvertrag wird „modernisiert“; 
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- Das Sonderrecht auf Geschäftsführung von Herrn Wihan entfällt. 

- Der Gesellschaftsvertrag erhält eine marktübliche Klausel, nach der es den 

Gesellschaftern offen steht ihre Geschäftsanteile in eine Holding oder Stiftung 

einzubringen, sofern diese unter ihrer Kontrolle stehen. Ein sog.  Change-of-Control 

wird in einem solchen Fall nicht ausgelöst.  

- Der Gesellschaftsvertrag erhält eine marktübliche Klausel, nach der für einen Teil 

des Geschäftsanteils von Wihan keine Vinkulierungen bestehen, jedoch nur soweit, 

dass Wihan noch mit 51% an der Gesellschaft hält. Voraussetzung ist, dass Wihan 

weiter die auf die Geschäftsanteile entfallenden Stimmrechte in der 

Generalversammlung vertritt. 

- Wihan & Karlsson planen nicht wieder in die MAKAvA GmbH als Mitarbeiter 

einzusteigen. Sollte Karlsson oder Wihan dies Vorhaben benötigt es dafür eine 

Stimmmehrheit von 75%.  

 

8. MITVERKAUFSRECHT („TAG ALONG“) 
 

8.1. Der Gesellschaftsvertrag wird um ein marktübliches Mitverkaufsrecht wie folgt ergänzt: 

 

1. Für den Fall, dass ein oder mehrere Gesellschafter („übertragungswillige 
Gesellschafter“), bei Verzicht auf oder Nichtausübung des Vorkaufs- bzw. 

Aufgriffsrechtes durch die übrigen Gesellschafter seinen Geschäftsanteil bzw. ihre 

Geschäftsanteile an einen Dritten zu übertragen beabsichtigen, und die 

Gesellschafter die Zustimmung gem. des Gesellschaftsvertrags gegeben haben, 

haben die übrigen Gesellschafter („mitübertragungsberechtigte Gesellschafter“) 
das Recht ihren jeweiligen Geschäftsanteil ebenfalls zu übertragen. Der 

übertragungswillige Gesellschafter hat die übrigen Gesellschafter gleichzeitig mit 

der Mitteilung der Absicht der Übertragung schriftlich mit eingeschriebenem Brief 

über die Bedingungen, der Übernahme durch einen Dritten zu informieren und das 

entsprechende verbindliche Angebot in Notariatsaktsform zu übermitteln. In diesem 

Fall hat / haben der oder die übertragungswilligen Gesellschafter dafür Sorge zu 

tragen, dass die mitübertragungsberechtigten Gesellschafter gemäß den 

nachstehenden Bestimmungen ihren Geschäftsanteil an den oder die 

vorgesehenen Dritten übertragen können („Mitverkaufsrecht“).  
 

2. Das gemäß Abs. 1 normierte Mitverkaufsrecht steht den 

mitübertragungsberechtigten Gesellschaftern nur hinsichtlich ihrer jeweiligen 

gesamten Geschäftsanteile zu. 
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3. Die Übertragung des vom ausgeübten Mitverkaufsrecht umfassten 

Geschäftsanteils ist zu denselben Bedingungen vorzunehmen, die der 

übertragungswillige Gesellschafter für den von ihm zu übertragen beabsichtigte 

Geschäftsanteil vereinbart hat (unter Berücksichtigung der 

Beteiligungsverhältnisse).  

 

4. Die mitübertragungsberechtigten Gesellschafter haben innerhalb von 8 (acht) 

Wochen ab Beschlussfassung über die Genehmigung der beabsichtigten 

Veräußerung, dem übertragungswilligen Gesellschafter und der Geschäftsführung 

mitzuteilen, ob sie von ihrem Mitverkaufsrecht Gebrauch machen 

(„Mitverkaufserklärung“). Die Mitverkaufserklärung ist sämtlichen Gesellschaftern 

durch den Geschäftsführer und dem übertragungswilligen Gesellschafter zur 

Kenntnis zu bringen. 

 

5. Die Mitverkaufserklärung kann nicht zurückgenommen werden. Die Nichtabgabe 

der Mitverkaufserklärung innerhalb der Erklärungsfrist gilt als Nichtausübung des 

Mitverkaufsrechtes durch den jeweiligen mitübertragungsberechtigten 

Gesellschafter. Ist der Dritte nicht bereit, alle vom ausgeübten Mitverkaufsrecht 

umfassten Geschäftsanteile zu übernehmen, so hat der Übertragungswillige 

Gesellschafter das Recht, seine Verkaufsabsichten zurückzuziehen, wodurch das 

Mitverkaufsrecht nicht zur Anwendung gelangt. Klarstellend wird festgehalten, dass 

er in diesem Fall auch nicht zur Abtretung berechtigt ist. 

 

6. Das Recht auf Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß des Gesellschaftsvertrags 

bleibt von diesem Punkt unberührt, sodass jeder nicht übertragungswillige 

Gesellschafter nach den Bestimmungen des Punkt des Gesellschaftsvertrags das 

Recht hat, in den Kaufvertrag mit dem Dritten einzutreten, wobei die Gesellschafter 

vereinbaren, dass als Gegenleistung nur ein Barkaufpreis vereinbart werden darf 

und der Abtretungsvertrag übliche Bestimmungen zu enthalten hat. Die Frist zur 

Ausübung des Rechts nach Punkt des Gesellschaftsvertrags beginnt neuerlich zu 

Laufen, sobald die Frist für die Abgabe der Mitverkaufserklärungen abgelaufen ist 

oder alle mitübertragungsberechtigten Gesellschafter die Erklärung abgegeben und 

diese sämtlichen Gesellschaftern zugegangen ist.  

 

9. FASSUNG VON GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSEN 
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9.1. Karlsson stimmt den von der Gesellschaft abgeschlossenen Dienstverträgen zu. 

 

9.2. Die Gesellschafter verpflichten sich ihr Stimmrecht in der Gesellschaft so auszuüben, 

dass der (vor Berücksichtigung der nachfolgenden Regelungen) der nicht 

auszuschüttende Teil des Jahresüberschusses eines Geschäftsjahres in der 

Gesellschaft für folgenden Maßnahmen in der nachstehenden Reihenfolge verwendet/ 

gewidmet wird: 
 

1. Es wird vereinbart das zusätzlich zu den 49% Gewinnausschüttung weitere 21% vom 

Gewinn dazu genutzt werden, um eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter 

zu tätigen. Diese erfolgt erstmalig im Jahr 2022 und wird so lange fortgesetzt bis 

Wihan 50.000,- EUR an Gewinnen ausgeschüttet wurde und Karlsson 30.000,- EUR 

erhalten hat. Wobei 25.000,- EUR bereits an Karlsson in Form einer alinearen 

Ausschüttung geflossen sind.. Es bleiben daher noch 5.000,- EUR zum Ausschütten 

an Karlsson. Auch Krivacek erhält seinen aliquoten Anteil. Danach gelten wieder 

51% Puffer wie im Gesellschaftsvertrag vereinbart. 

 

2. Die MAKAvA delighted GmbH verpflichtet sich zu einer Einmalzahlung in Höhe von 

(netto) EUR 25.001 an Karlsson. Die Zahlung erfolgte bereits durch eine 

asymmetrische Gewinnausschüttung. 

 

 

9.3. Es wird vereinbart das der Gewinn für das Jahr 2021 & 2022 vollständig wie laut 

Friedensvertrag an die Gesellschafter ausgeschüttet wird und nicht gegen das 

Verrechnungskonto gegengerechnet wird. 

 

 

 

10. ATYPISCH STILLLE GESELLSCHAFTER 
10.1. Die Gesellschafter werden die Investoren Karlsson, Hartmann, Frauwallner in atypische 

stille Beteiligungen umwandeln, behalten sich aber eine wirtschaftlich, steuerlich und 

rechtlich optimierte Lösung vor. 
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11. UMBENENNUNG DER MADAVA DIDI GMBH 
 

11.1 Wihan wird die MADAvA Didi GmbH in einem nicht mit dem Markennamen MAKAvA in 

Zusammenhang bringbaren Namen umbenennen. 

12. ÜBERNAHME BMW, FIAT DUCATO UND AUTO 
 

12.1. Vermögenswerte, die den Gesellschaftern von der Gesellschaft zur Ausübung der 

Dienstverhältnisse als Sachleistungen zur Verfügung gestellt wurden (KFZ, Laptops, 

etc.), können gegenüber der Gesellschaft zu fremdüblichen Bedingungen abgelöst 

werden. 

 

12.2. Karlsson wird das durch den Kauf des BMWs negativ belastete Verrechnungskonto 

durch eine von Wihan wirtschaftlich getragene Provision oder alineare Auschüttung 

ausgeglichen. Der Betrag wird anschließend wieder eingezahlt um das 

Verrechnungskonto auszugleichen. 

 

12.3. Wihan steht es frei z.B. den Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen G-970 TM und 

das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen G-302 MA zu übernehmen. 

 

12.4. Die Zahlung soll tunlichst durch Aufrechnung erfolgen. 

 

 

13. MARKEN EINIGUNG – FÜR EINE FAIRE UND CHILLIGE WELT (LAUT 
VORVERTRAG VOM 30.5.2022) 

 

13.1. Wihan und Karlssson verpflichten sich zur Gründung einer (Schwester-) Gesellschaft 

nach Vorbild der MAKAvA Delighted GmbH mit der (vorläufigen) Firma MAKAvA Holding 

GmbH, wobei 63% von Wihan und 37% von Karlsson gehalten werden. 

 

13.2. Wihan und Karlsson verpflichten sich der MAKAvA Holding sämtliche von ihnen allein 

oder gemeinsam oder über die GesBr gehaltenen MAKAvA Marken an die neu 

gegründete GmbH zu übertragen. Die zu übertragenden Marken sind am Ende dieser 

Vereinbarung aufgelistet und werden zeitnah übertragen (MAKAvA Marken in unserem 

Besitz). Bei nichteinhalten wird ab Ende 2022 der Punkt 13 aktiv. Der Verkaufspreis wird 

im Verhältnis 37% (Karlsson) zu 63% (Wihan) aufgeteilt, wobei bislang von Wihan allein 
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getragene Registrierungskosten vorweg in Abzug gebracht werden und/oder – soweit 

zulässig – von der GesBr getragen werden. 

 

13.3. Es wird vereinbart, dass eine zusätzliche Gewinnausschüttung erfolgt. Dabei werden 

100.000,- EUR an die Gesellschafter ausgeschüttet. Diese erfolgt nachdem sich die 

Investoren wieder an der MAKAvA GmbH beteiligt haben. 

 

13.4. Unternehmensgegenstand der MAKAvA Holding ist die Lizensierung der MAKAvA-

Marken gemäß Anhang /1 (siehe auch oben). 

 

13.5. Wihan und Karlsson werden Geschäftsführer in der MAKAvA Holding. Wihan übernimmt 

das Marketing, Karlsson den Vertrieb. Ihr Geschäftsführerbezug ist gleich hoch. 

Festgelegt wird der Geschäftsführerbezug auf 2.700 Euro (indexangepasst). Bis die 

MAKAvA Holding sich diese Bezüge leisten kann, bleiben Karlsson & Wihan Berater der 

MAKAvA Delighted GmbH (auch 2.700 Euro jeweils netto). Es wird angestrebt, dass die 

2.700 Euro für Karlsson und Wihan schnellstmöglich von der MAKAvA Holding bezahlt 

werden (als GF-Bezug). 

 

13.6. Die maximale Gewinnausschüttung pro Jahr in der MAKAvA Holding beträgt 4 Mio. 

Euro (Inklusive Jährlicher Index Anpassung).  

 

13.7. Ein über diesen Betrag hinausgehender Betrag ideellen Dingen gespendet, die nicht in 

Widerspruch zur Marke „MAKAvA“ stehen dürfen. Wihan verfügt über 63% der 

Spenden und Karlsson über 37% der Spenden. 

 

14. VERTRAGSSTRAFE 
 
14.1. Für jeden Tag, an dem ein Zustand besteht, der widerspricht, schuldet der 

Verantwortliche den übrigen Parteien eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in 

Höhe von EUR 500,- pro Tag und pro betroffene verstoßene Bestimmung und pro nicht 

übertragene Marke. 

 

14.2. Als Startdatum für diese Vertragsstrafe dient Ende 2022. Sollten zum Beispiel 

Markenübertragungen aus organisatorischen und daher nicht zu beeinflussenden 

Gründen länger dauern gilt dies nicht als Vertragsstrafe. 
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14.3. Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens und anderer Ansprüche 

bleibt den übrigen Parteien unbenommen. 

 

 

 

 

 
[Unterschriftenseite] 

 

 

 

……………………..., am ……………. ……………………..., am ……………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................   ...........................................................  

MAKAvA delighted GmbH, FN 388999 h DI (FH) Michael Franz Josef Wihan 

 

 

 

 

Graz, am 12.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................................                …………………………………………… 

DI (FH) Jan Anders Karlsson                           Marco Glawitsch 
 



 

 

Zu Übertragende Marken: 

MAKAvA Marken in unserem Besitz: 
 

WORTMARKE (Wihan): 

Trade mark number: 004883229 

Type: Word 

Filing date: 06/02/2006 

Registration date: 27/02/2007 

Nice Classification: 30, 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM on which IA is based 

 

Wort/Bildmarke “makava” (Wihan) 

Trade mark number: 008505059 

Type: Figurative 

Filing date: 24/08/2009 

Registration date: 08/03/2010 

Nice Classification: 30, 32 

Trade mark status: Registration expired 

Basis: EUTM 

 

Wortmarke MAKAvA (Karlsson) 

Trade mark number: 014765011 

Type: Word 

Filing date: 05/11/2015 

Registration date: 09/07/2016 

Nice Classification: 24, 25 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 
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Wort/Bildmarke “MAKAvA delighted ice tea“ (Wihan) 

Trade mark number: 011621273 

Type: Figurative 

Filing date: 04/03/2013 

Registration date: 23/09/2013 

Nice Classification: 30 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

MAKAvA weitere Klassen (Wihan): 

Trade marke number: 017953031 

Type: Word 

Filling date: 12./09/2018 

Registration date: 19/03/2019 

Nice classification: 37, 41 

Trade mark status: Registered 

Basis. EUTM 

 

MAKAvA weitere Klassen (Wihan): 

Trade mark number: 017965773 

Type: Word 

Filing date: 05/10/2018 

Registration date: 23/01/2019 

Nice Classification: 29, 31, 33, 34 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

MAKAvA Tee-Marke (Wihan): 

Trade mark number: 018133756 

Type: Figurative 

Filing date: 07/10/2019 
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Registration date: 30/01/2020 

Nice Classification: 24, 25, 30, 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

MAKAvA Tee Marke II (Wihan) 

Trade mark number: 018145354 

Type: Figurative 

Filing date: 30/10/2019 

Registration date: 19/02/2020 

Nice Classification: 30, 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

MAKAvA delighted ice Tea Wort/Bildmarke II (Wihan) 

Trade mark number: 018340086 

Type: Figurative 

Filing date: 17/11/2020 

Registration date: 02/03/2021 

Nice Classification: 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

Wort/Bildmarke “makava light II” (Wihan) 

Trade mark number: 018557108 

Type: Figurative 

Filing date: 10/09/2021 

Registration date: 25/12/2021 

Nice Classification: 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 
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MAKAvA Wort/Bildmarke „old School” (Wihan) 

Trade mark number: 018557109 

Type: Figurative 

Filing date: 10/09/2021 

Registration date: 25/12/2021 

Nice Classification: 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

ADDiTiONALLY “MAKAvA” Trademarks: 
 

“Regt an, nicht auf” 

Trade mark number: 013017926 

Type: Word 

Filing date: 20/06/2014 

Registration date: 09/10/2014 

Nice Classification: 30, 32 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

Die Sonne (Für Kleidung und Tee) 

Trade mark number: 018125256 

Type: Figurative 

Filing date: 17/09/2019 

Registration date: 09/01/2020 

Nice Classification: 24, 25, 30 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

Easy Sunny Sunshine 

Trade mark number: 018557695 
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Type: Word 

Filing date: 11/09/2021 

Registration date: 25/12/2021 

Nice Classification: 25, 30, 32, 44 

Trade mark status: Registered 

Basis: EUTM 

 

MADAvA 

Trade Mark number: 018714164 
 
Type: Word 
 
Registration Date: 06/06/2022 
 

Nice Classification: 30 

 

MADAvA 

Trade Mark number: 01872459 

Type: Word 

Nice Classification: 25, 30, 31, 32, 41  
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